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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.1989

Norm

ABGB §835 A

Rechtssatz

Die gemäß § 63 Abs. 1 lit c der Bauordnung für Wien erforderliche Zustimmung aller Miteigentümer zum Ansuchen um

Baubewilligung erstreckt sich auch auf die Vornahme der aus den Bauplänen ersichtlichen Arbeiten.
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